
Öffentliche Bekanntmachung Feststellung des Jahresabschlusses Eigenbetrieb 
Wasserwerk 2019 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pfaffenweiler hat in seiner öffentlichen Sitzung am 21. Oktober 
2020 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß § 16 Abs. 3 des Eigen-
betriebsgesetzes (EigBG) wie folgt festgestellt: 
 
1.1 Bilanzsumme        1.052.565,05 Euro 
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf   
 das Anlagevermögen       874.845,46 Euro 
 das Umlaufvermögen       177.719,59 Euro 
    
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf   
 das Eigenkapital       972.379,90 Euro 
 den Sonderposten für Erschließungsverträge   40.449,19 Euro 
 die empfangenen Ertragszuschüsse     4.461,27 Euro 
 die Rückstellungen       5.000,00 Euro 
 die Verbindlichkeiten       30.274,69 Euro 
    
1.2 Jahresgewinn        3.936,94 Euro 
1.2.1 Summe der Erträge       243.799,86 Euro 
1.2.2 Summe der Aufwendungen      239.862,92 Euro 
    
2. Verwendung des Jahresgewinns   
2.1 Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe von 3.936,94 Euro 
 wird an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.   
 
3. Dem Bürgermeister wird im Rahmen seiner Aufgaben als Betriebsleiter des Eigenbetriebes 

gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 3 EigBG für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt. 
 
4. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 wird gemäß § 84 

GemO zugestimmt, soweit nicht bereits im Einzelfall die Zustimmung erteilt war. 
 
Der Jahresabschluss 2019 ist mit dem Lagebericht gemäß § 16 Abs. 4 EigBG in der Zeit vom 
 

Montag, 26. Oktober bis einschließlich Dienstag, 3. November 2020 
 

beim Bürgermeisteramt Pfaffenweiler, Rechnungsamt/Gemeindekasse (Zimmer II, Erdgeschoss) 
öffentlich ausgelegt. 
 
 
Pfaffenweiler, 21. Oktober 2020 
 
 
 
gez. 
Dieter Hahn 
Bürgermeister 
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